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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.2004

Norm

EO §351 Abs2

Rechtssatz

Die für die Liegenschaftsteilung durch Begründung von Wohnungseigentum erforderliche Nutzwertfestsetzung, die im

Falle einer Festsetzung durch gerichtlichen Beschluss für den Teilungsbeschluss bindend ist, ist wegen ihres

Zusammenhangs mit dem jedenfalls anfechtbaren Teilungsbeschluss selbst anfechtbar.

Entscheidungstexte

3 Ob 259/03i

Entscheidungstext OGH 25.03.2004 3 Ob 259/03i

3 Ob 28/18s

Entscheidungstext OGH 21.02.2018 3 Ob 28/18s

Beisatz: Hier: Absolut unzulässiger Revisionsrekurs gegen die Abweisung eines Unterbrechungsantrags (T1)
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